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1 Unternehmensindividueller 
Vorgabenkontext

Nationale und internationale Regelwerke wie Ge-
setze, Verordnungen und Richtlinien formulieren 
heute eine breite Vorgabenbasis bezüglich regle-
mentierter oder sogar gänzlich verbotener Substan-
zen. Dabei ist der Geltungsbereich der Regelwerke 
sehr unterschiedlich. Eine REACH-Verordnung1 be-
trifft etwa im Geltungsbereich die Hersteller und 
Importeure nahezu aller Produkte, während eine 
RoHS-Richtlinie2 in ihrem Geltungsbereich nur 
Produkte der Elektrik-/Elektronikprodukteindust-
rie erfasst. Diese sehr weit gefassten Gesetze wer-
den ergänzt durch branchenspezifische Regelwerke: 
beispielsweise die Spielzeugrichtlinie, die nur die 
Hersteller, Importeure und Händler von Spielzeu-
gen adressiert. Je nach Produktart sehen sich hier-
durch einzelne Unternehmen mit einer Vielzahl 
von relevanten Regelwerken konfrontiert, die sie 
stoffspezifisch im Produkt umsetzen müssen.

2 Organisationsverschulden und 
behördliche Kontrolle

Neben den eigentlichen Regelwerken existieren 
materialspezifische Kundenvorgaben, die die Re-
gelwerksvorgaben oftmals strenger fassen. Hierbei 
werden die erlaubten Grenzwerte und Ausnahmen 
meistens reduziert oder zusätzliche Stoffe reglemen-
tiert. Die Vorgaben sind häufig als Produktmerkmal 
in den Lieferverträgen und/oder mitgeltenden Un-
terlagen angezogen und damit Vertragsbestandteil 
des Produktes. Aus diesen beiden Vorgabenseiten 
ergibt sich sowohl ein strafrechtliches, ein öffent-
lich-rechtliches als auch ein zivilrechtliches Haf-
tungspotenzial. Viele Regelwerke mit materialspezi-

fischem Inhalt unterliegen bei Verstößen dem Ord-
nungswidrigkeitsverfahren, mit Ordnungsgeld bis 
zu 100.000 Euro je Einzelfall. Zivilrechtlich orien-
tiert sich eine Haftung in den allermeisten Fällen an 
Verschulden. Ein schuldhaftes Verhalten liegt zum 
Beispiel dann vor, wenn ein Unternehmen nicht 
alle organisatorischen Maßnahmen ergriffen hat, 
um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. In die-
sem Fall handelt es sich um Organisationsverschul-
den. Um einem möglichen Organisationsverschul-
den entgegenzuwirken, sollten Unternehmen die 
folgenden Punkte umsetzen:           

* M. Eng., Dipl.-Ing. (FH) Stefan Nieser ist Maschinenbau-Inge-
nieur, Umweltbetriebsprüfer sowie QM-Auditor und Gefahr-
stoffbeauftragter. Seit 2013 ist er Geschäftsführer der 
 tec4U-Solutions GmbH, einer Ingenieurgesellschaft, die 
 Unternehmen bei der Umsetzung von materialrelevanten 
Regelwerken wie REACH, RoHS und Gefahrstoffverordnung 
unterstützt. Im Rahmen seiner Tätigkeit führt er Betriebs-
begehungen sowohl in klein- und mittelständischen Unter-
nehmen wie auch in Konzernniederlassungen durch und 
berät Unternehmen bei der Material Compliance Prozess-
integration (Kontakt: 0681/92747-120, s.nieser@tec4U- 
solutions.com); RA Philipp Reusch ist Gründungssozius der 
REUSCH Rechtsanwälte und Lehrbeauftragter an der RWTH 
Aachen. Seine Kompetenzen liegen in den Bereichen Pro-
dukthaftung, Produktsicherheit, Rückrufmanagement, Ver-
sicherungsrecht und Ligitation. Neben zahlreichen Publika-
tionen ist er auch Herausgeber von Handbüchern zur Pro-
dukthaftung und Maschinensicherheit. Seit 2009 wurde er 
bereits zum siebten Mal in Folge von Woodward/White, Inc. 
als einer der Best Lawyer product liability in Deutschland 
ausgezeichnet (Kontakt: 030/2332 895-0, p.reusch@reusch-
law.de).

1 REACH: Verordnung 1907/2006/EG zur Registrierung, Evalu-
ierung und Autorisierung von Chemikalien.

2 RoHS (Restriction of certain Hazardous Substances in Elec-
tronical Equipment): 2011/65/EU (RoHS II) und vorher 
2002/95/EG (RoHS): EG-Richtlinie zur Beschränkung der Ver-
wendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und 
Elektronikgeräten.

Prevention

Haftungsfall(e) Material-
Compliance
Ein haftungsrelevantes Produktmerkmal mit 
allen Konsequenzen

Stefan Nieser / Philipp Reusch*

Gesetzliche Reglementierungen und Substanzverbote auf Bundes-, EU- und internationaler 
Ebene sowie erweiterte Vorgaben der Kunden hinsichtlich der Verwendung von Materialien 
sorgen für ein erheblich ansteigendes Haftungsrisiko der Unternehmen wie auch der 
Unternehmensleitung in Person. Durch Prozessintegration können die Anforderungen der 
Material-Compliance rechtssicher bewältigt und Haftungspotenziale minimiert werden.

Philipp Reusch

Stefan Nieser

Management | Compliance | Unternehmensrisiko | Haftung | Prävention
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1. Integration aller Vorgaben in alle Unternehmens-
prozesse und innerhalb relevanter Dokumente,

2. Festlegung von Verantwortlichkeiten (evtl. Bestel-
lung eines Material-Compliance-Beauftragten), 

3. Bereitstellung von erforderlichen Ressourcen 
(personell & monetär – z. B. zum Erwerb einer 
Material-Compliance-Kommunikations- und Do-
kumentationssoftware),

4. Einbindung der Material-Compliance-Anforde-
rungen zur Überprüfung der Konformität in das 
bestehende Qualitätssystem (Prozess, Audit).

Die Kontrolle und anschließende Ahndung der Ver-
fehlungen zeigen die jüngst von der Marktüberwa-
chung Baden-Württemberg veröffentlichten Voll-
zugsergebnisse für das Jahr 2014.3 Dabei wurden 
bei 89 Prüfungen von Elektrik-/Elektronikproduk-
ten 17 Verstöße gegen die RoHS-Richtlinie festge-
stellt. Als Folge dieses Verstoßes mussten die Pro-
dukte vom Markt genommen werden. Zusätzlich 
wurde den verantwortlichen Unternehmen ein 
Ordnungsgeld auferlegt. In mehreren Fällen von 
zu hohen Cadmiumgehalten in Hartloten wurden 
die verantwortlichen Staatsanwaltschaften einge-
schaltet. Ebenso führte die Überwachung von Cad-
mium in Verpackungen dazu, dass 62 Produkte aus 
dem Markt genommen werden mussten. Ordnungs-
gelder ab einer Höhe von 200 Euro haben einen 
Eintrag im Gewerberegister zur Folge, was sich als 
nachteilig bei der Bewerbung für öffentlich aus-
geschriebene Aufträge darstellt. Eine Rücknahme 
bzw. ein sicherheitstechnisch gebotener Rück-
ruf aufgrund mangelhafter Materialkonformität 
gestaltet sich sehr kostenintensiv und kann sich 
durch zivilrechtliche Ansprüche von Geschädigten 
noch erhöhen.

3 Material-Compliance als Produkt-
merkmal 

Zur Absicherung produkthaftungstechnischer An-
sprüche haben viele Unternehmen daher Haft-
pflichtversicherungen abgeschlossen, die jedoch 
nicht in allen oben beschriebenen Fällen und für 
alle Folgen Deckungen anbieten. Haftung bezüg-
lich der Nichteinhaltung der Material-Compliance-
Vorgaben ist nicht auf die strafrechtliche Seite be-
schränkt. Ebenso haftungsrelevant sind zivilrechtli-
che Vereinbarungen zwischen Kunde und Lieferant. 
In diesen Verträgen sind die Anforderungen der 
Material-Compliance oftmals weitreichender for-
muliert als in der Gesetzgebung und der Lieferant 
wird rechtsverbindlich in den Geltungsbereich un-
terschiedlicher Regelwerke gesetzt. Mit der Verein-
barung zur Einhaltung der Material-Compliance 
steht dies als fundamentales und nicht vernachläs-
sigbares Produktmerkmal mit allen anderen techni-
schen Produktmerkmalen auf einer Stufe. Dies be-
deutet im Umkehrschluss, dass bei fehlender Com-
pliance das Produkt mangelhaft ist.

Material-Compli-
ance ist ein funda-
mentales und nicht 
vernachlässigbares 
Produktmerkmal.

4 Konsequenzen und erforderliche 
 Maßnahmen

Weitere Konsequenzen neben der Haftung sind un-
ter Umständen Kundenverlust, Imageschaden oder 
auch eventuelle Produktionseinschränkungen, da-
durch, dass Stoffe der Produktion nicht mehr un-
eingeschränkt zur Verfügung stehen. Um diese Ri-
siken zu minimieren, ist es erforderlich, eine Or-
ganisationsstruktur zur Bewältigung der Aufgabe 
bereitzustellen. Hauptaufgabe einer solchen Struk-
tur ist die Überwachung der Einhaltung der Mate-
rial Compliance der Lieferantenprodukte. Die Kom-
munikation mit den Lieferanten sollte idealerweise 
in folgenden Kommunikationsschritten analog der 
industrieerprobten VDE-Norm DIN EN 505814 durch-
geführt werden:              
1. Lieferanteninformationen bzgl. der einzuhalten-

den Material-Compliance-Anforderungen über 
vertragliche Vereinbarungen, Hausnormen, Qua-
litätsvereinbarungen etc.

2. Beurteilung der Vertrauenswürdigkeit und Kom-
petenz der Lieferanten im Hinblick auf den Gehalt 
der Antworten zu Material-Compliance-Anfragen.

3. Produktspezifische Anfrage der Lieferantenartikel.
4. Risikobeurteilung der Teile bzgl. dem Potenzial 

des Vorhandenseins von reglementierten und/
oder verbotenen Stoffen.

5. Stoffspezifische Analyse von Risikoteilen, für wel-
che keine oder nicht glaubwürdige Informatio-
nen vorliegen.

6. Produktspezifische Dokumentation der Kom mu-
ni kationshistorie.

Pauschalierte Antworten werden schon lange nicht 
mehr als ausreichend beurteilt und erfüllen aus 
heutiger Sicht nicht die Anforderungen des Stands 
der Technik zur Umsetzung der Material-Compli-
ance. Es wird erwartet, dass der Kunde aktiv bei sei-
nen Lieferanten die Einhaltung der produktspezi-
fischen Material-Compliance anfordert und die er-
haltenen Informationen validiert. Voraussetzung 
hierfür ist sowohl auf Kunden- wie auch Lieferan-
tenseite ein Basiswissen über die materialspezifi-
sche Zusammensetzung des Produktes. So muss 
etwa ein Produkt, dessen technische Spezifikation 
„flammhemmend“ lautet, zur Erfüllung dieser Ei-
genschaft flammhemmende Stoffe enthalten. Ein 
Teil der auf dem Markt erhältlichen Flammhem-
mer ist einer Reglementierung unterworfen, wo-
durch sich eine potenzielle Gefahr eines Material-
Compliance-Verstoßes für dieses Produkt ergibt. 
Ab wann im Rahmen der Umsetzung der Material-

3 Ergebnisbericht der Marktüberwachung 2014 Bereich Che-
mikaliensicherheit, Baden-Württemberg.

4 VDE-Norm DIN EN 50581: Technische Dokumentation zur 
Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsicht-
lich der Beschränkung gefährlicher Stoffe; Deutsche Fas-
sung EN 50581:2012.
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Compliance im Unternehmensprozess von Fahrläs-
sigkeit oder Vorsatz gesprochen werden kann, wird 
im Einzelfall durch Gerichte entscheiden, doch zei-
gen die Vollzugsmaßnahmen wie etwa der Markt-
überwachung Baden-Württemberg, dass die Umset-
zungsanforderungen stetig steigen. Als Letzter in 
der Haftungskette sei der Geschäftsführer oder Vor-
stand erwähnt. Wie in allen anderen Haftungsthe-
men haften diese Personen auch persönlich. Diese 
Haftung kann nicht wie die Unternehmenshaftung 
über den gesellschaftsrechtlichen Rahmen oder ver-
tragsrechtliche Vereinbarungen gedeckelt werden, 
vielmehr werden die Verantwortlichen uneinge-
schränkt privat in die Haftung genommen.

5 Fazit: Rechtssichere Material- 
Compliance durch Prozessintegration

Die Haftung im Thema Material-Compliance lässt 
sich in folgenden Punkten zusammenfassen: Die 
Material-Compliance beschreibt die Einhaltung al-

ler materialspezifischen Vorgaben aus Gesetzen, 
Normen, Richtlinien wie auch Kundenvorgaben 
und betrifft dabei alle Bereiche über Vertrieb, Ent-
wicklung, Einkauf, Produktion bis hin zur Quali-
tät. Sie ist ein fundamentales und nicht vernachläs-
sigbares Produktmerkmal, das bei fehlender Com-
pliance zu einem mangelhaften Produkt mit allen 
Konsequenzen wie Produkthaftung, Kundenverlust 
und Produktionseinschränkungen führt. In vielen 
Fällen schließen Versicherungen daher die Leis-
tung bei vorliegendem Organisationsverschulden 
oder bei Fahrlässigkeit aus. Durch Prozessintegra-
tion der Material-Compliance-Vorgaben wie auch 
mittels Umsetzung der DIN EN 50581 können die 
Anforderungen der Material-Compliance rechtssi-
cher bewältigt werden.

Fehlende Material-
Compliance führt 
zu einem mangel-

haften Produkt.
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